
 

 

Zusatzvereinbarung § 14a EnWG 

  

   

  

 

 

 

 

  

Die Voraussetzungen für eine Entlastung gem. § 14a EnWG für eine steuerbare Verbrauchseinrichtung sind erfüllt. Mit der Wahl eines der nachfolgenden Module    

ändern sich die vertraglich weiterberechneten Netzentgelte wie folgt. 

 

 

Modul 1 – pauschale Netzentgeltreduktion 

 

Grundpreis Arbeitspreis Pauschale Reduzierung 

36,00 €/Jahr 10,93 Cent/kWh -149,21 €/Jahr 

 

Für Betreiber steuerbarer Verbrauchseinrichtungen, die keine Entscheidung für ein Modul getroffen haben, wird standardmäßig das Modul 1 angewandt. 

 

         Modul 2 – prozentuale Netzentgeltreduktion 

 

Grundpreis Arbeitspreis Pauschale Reduzierung 

- 4,37 Cent/kWh - 

 

 

           Modul 3 – zeitvariable Netzentgelte 

 

Tarifgültigkeit Grundpreis Arbeitspreis Pauschale Reduzierung 

Standardtarif 
(06:00 – 17:00 und 19:00 – 00:00 Uhr) 

36,00 €/Jahr 

10,93 Cent/kWh 

-149,21 €/Jahr 
Hochtarif 

(17:00 – 19:00) 
17,11 Cent/kWh 

Niedrigtarif 
(00:00 – 06:00 Uhr) 

4,37 Cent/kWh 

 

Die zeitvariable Reduzierung gem. Modul 1 erfolgt in den Quartalen 1 (01.01. – 31.03.2025) sowie 4 (01.10.-31.12.2025). Außerhalb dieses Zeitrahmens erfolgt die 

Abrechnung zum Standardtarif.  
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